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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1987

Norm

ASGG §12 Abs3

Rechtssatz

Innerhalb der drei Versicherungszweige Pensionsversicherung, Krankenversicherung und Unfallversicherung der

gewerblichen Selbständigen ist eine unterschiedliche Senatszusammensetzung sachlich nicht gerechtfertigt, auch

wenn das GSVG nur die Krankenversicherung und die Pensionsversicherung der in seinen Anwendungsbereich

fallenden Personen (§ 1) regelt und die Bestimmungen über die Unfallversicherung dieser Personen im ASVG enthalten

sind.
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